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Regeste

Entschädigung der unentgeltlichen Rechtsvertretung (Eheschutz) | Familienrecht

Erwägungen

E. 1
Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob auf eine
Beschwerde eingetreten werden kann ( Art. 29 Abs. 1 BGG ; BGE 144 II 184 E. 1).
Gleichwohl obliegt es dem Beschwerdeführer, seine Eingabe auch bezüglich der formellen
Eintretensvoraussetzungen zu begründen, soweit diese nicht zweifelsfrei gegeben sind (
Art. 42 Abs. 2 BGG ; BGE 142 III 798 E. 2.2; 141 III 80 E. 1.2; Urteil 5A_18/2019 vom 6.
Juni 2019 E. 1).

E. 2
Fristgerecht ( Art. 100 Abs. 1 BGG ) angefochten ist der Endentscheid ( Art. 90 BGG )
einer letzten kantonalen Instanz, die auf Rechtsmittel hin als oberes Gericht ( Art. 75 BGG )
über die Festsetzung der Entschädigung eines unentgeltlichen Rechtsbeistands in einer
Zivilsache nach Art. 72 Abs. 1 BGG (Eheschutz) entschieden hat. Dabei handelt es sich um
einen öffentlich-rechtlichen Entscheid, der in unmittelbarem Zusammenhang mit dem
Zivilrecht steht und nach Art. 72 Abs. 2 Bst. b BGG der Beschwerde in Zivilsachen
unterliegt (vgl. zum Ganzen Urteile 5D_163/2019 vom 24. Februar 2020 E. 1.1 und 1.3;
5A_272/2018 vom 3. August 2018 E. 2.1). Die Angelegenheit ist vermögensrechtlicher
Natur (vgl. Urteil 5D_49/2018 vom 7. August 2018 E. 1.1), wobei der notwendige
Streitwert von Fr. 30'000.-- erreicht ist (Art. 74 Abs. 1 Bst. b BGG; zur Berechnung vgl.
Urteil 5A_1007/2018 vom 26. Juni 2019 E. 2.2). Der Beschwerdeführer ist nach Art. 76
Abs. 1 BGG zur Beschwerde berechtigt (vgl. Urteile 5A_1002/2018 vom 8. August 2019 E.
1.2; 5A_415/2018 vom 18. Mai 2018 E. 4). Unbeachtlich bleibt die Eingabe des
Beschwerdeführers vom 25. Februar 2021, die nach Ablauf der Beschwerdefrist ( Art. 100
Abs. 1 und Art. 44 ff. BGG ) und damit verspätet eingereicht wurde. Eine Ergänzung der
Beschwerde ist zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich (Urteil 5A_724/2017 vom 15. Mai
2018 E. 1.2).

E. 3.1
Die Beschwerdeschrift hat ein Begehren zu enthalten ( Art. 42 Abs. 1 BGG ). Da die
Beschwerde in Zivilsachen ein reformatorisches Rechtsmittel ist (vgl. Art. 107 Abs. 2 BGG
), muss dieses Begehren grundsätzlich reformatorisch gestellt werden. Die rechtsuchende
Partei hat daher einen Antrag in der Sache zu stellen. Rechtsbegehren, die eine Geldsumme
zum Gegenstand haben, müssen ausserdem beziffert werden ( BGE 143 III 111 E. 1.2; 136
V 131 E. 1.2; 134 III 235 E. 2). Hiervon ausgenommen ist namentlich der Fall, dass das
Bundesgericht ohnehin nicht reformatorisch entscheiden könnte, etwa weil es an den



nötigen Sachverhaltsfeststellungen fehlt ( BGE 134 III 379 E. 1.3; 133 III 489 E. 3.1; Urteil
5A_789/2019 vom 16. Juni 2020 E. 2.1, nicht publiziert in: BGE 146 III 313 ). Diese
Grundsätze gelangen auch im Zusammenhang mit Gesuchen betreffend die unentgeltliche
Rechtspflege zur Anwendung (vgl. Urteile 5A_408/2021 vom 26. Mai 2021 E. 1;
5A_832/2020 vom 12. Oktober 2020 E. 1; 5A_660/2020 vom 25. Februar 2021 E. 1.2;
5A_455/2020 vom 1. September 2020 E. 2).

E. 3.2
Der Beschwerdeführer stellt (allein) den Antrag, der Entscheid des Kantonsgerichts vom
16. November 2020 sei aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz
zurückzuweisen (vgl. vorne Bst. C). Zur Begründung führt er aus, das Bundesgericht könne
"die Kostennote wohl nicht im reformatorischen Sinne selbst beurteilen und genehmigen".
Diese sehr sparsamen Bemerkungen erläutert der Beschwerdeführer nicht weiter. Sie
vermögen den ausnahmsweisen Verzicht auf ein reformatorisches und beziffertes Begehren
nicht zu rechtfertigen. Auch ansonsten bestehen keine Hinweise, dass ein solcher Verzicht
zulässig wäre: Zwar ist der Beschwerdeführer mit den vorinstanzlichen Feststellungen der
tatsächlichen Gegebenheiten verschiedentlich nicht einverstanden. Er beschränkt sich
diesbezüglich jedoch darauf, dem angefochtenen Entscheid in rein appellatorischer Art und
Weise seine eigene Sachverhaltsdarstellung entgegenzustellen, ohne der Vorinstanz eine
offensichtlich unrichtige oder sonst rechtswidrige Feststellung des Sachverhalts
vorzuwerfen. Dies genügt den insoweit geltenden Rügeerfordernissen nicht ( Art. 97 Abs. 1
und Art. 105 Abs. 2 BGG und dazu etwa BGE 141 IV 249 E. 1.3.1; 140 III 264 E. 2.3). Der
Beschwerdeführer wirft dem Obergericht sodann eine Verletzung seines Anspruchs auf
rechtliches Gehör ( Art. 29 Abs. 2 BV ) vor, weil dieses bestimmte Akten nicht ediert habe.
Indes geht er nicht weiter auf die angebliche Verfassungsverletzung ein und begründet diese
nicht mit der nötigen Klarheit, was den einschlägigen strengen Begründungserfordernissen
von Art. 106 Abs. 2 BGG nicht genügt (vgl. BGE 144 II 313 E. 5.1; 143 II 283 E. 1.2.2).
Seine Vorbringen entbinden den Beschwerdeführer daher nicht davon, vor Bundesgericht
einen hinreichenden Antrag zu stellen (vgl. dagegen etwa Urteil 5A_299/2016 vom 17.
Januar 2017 E. 1.2, nicht publiziert in: BGE 143 III 65 ).

E. 3.3
Damit enthält die Beschwerde kein genügendes Begehren. Da der Beschwerdeführer
ausdrücklich auf ein reformatorisches und beziffertes Begehren verzichtet und die
Rückweisung der Sache an die Vorinstanz verlangt, braucht das Bundesgericht im Übrigen
nicht zu prüfen, ob sich aus der Beschwerdebegründung allenfalls ergeben würde, welchen
Geldbetrag der Beschwerdeführer im Ergebnis erhältlich machen will (vgl. dazu BGE 143
III 111 E. 1.2; 125 III 412 E. 1b).

E. 4
Nach dem Ausgeführten ist auf die Beschwerde nicht einzutreten. Bei diesem Ausgang des
Verfahrens sind die Gerichtskosten dem unterliegenden Beschwerdeführer aufzuerlegen (
Art. 66 Abs. 1 BGG ). Parteientschädigung ist keine zu sprechen ( Art. 68 Abs. 1-3 BGG ).
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